
§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 

 
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen  

vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckverband zu beantragen. 
Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die 
Art der Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

  
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu 

anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, stellt der 
Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, gegebenenfalls 
Absperrvorrichtungen und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen 
für die Benützung fest. 

 


